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Der Bundestag hat die Ausweitung 
des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes (Drs-Nr. 16/10486, 
16/11669) und des Mindestarbeits-
bedingungengesetzes (16/10485, 
16/11669) beschlossen. Damit 
erhalten künftig weitere 1,7 Milli-
onen Beschäftigte aus der Pflege-
branche, dem Wach- und Sicher-
heitsgewerbe, der Abfallwirt-
schaft, den Bergbauspezialdiens-
ten, aus industriellen Großwäsche-
reien und der Weiterbildungsbran-
che gerechtere Löhne.  
 
Zusätzlich haben wir uns im Koa-
litionsausschuss für eine Lohnun-
tergrenze für die Zeitarbeitsbran-
che eingesetzt, die in das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz aufge-
nommen und per Verordnung der 
Bundesregierung auf Vorschlag 
des Bundesarbeitsministers in 
Kraft gesetzt wird. 
 
Gerade Leiharbeiter brauchen ei-
nen wirksamen Schutz vor Lohn-
dumping, da sie von der Wirt-
schaftskrise besonders stark be-
troffen sind. In diesem Gesetz ist 
derzeit grundsätzlich festgelegt, 
dass Zeitarbeiter den gleichen 
Lohn erhalten müssen wie die 
Stammbelegschaft. Davon kann 
durch Tarifvertrag abgewichen 
werden. Das geschieht in der Pra-
xis leider in sehr vielen Betrieben. 
Die Arbeitsmarktpolitiker der 

SPD-Bundestagsfraktion haben 
jetzt durchgesetzt, dass durch Ver-
weis auf einen Tarifvertrag eine 
Lohnuntergrenze nicht unterschrit-
ten werden darf.  
 
Mindestlöhne sind für unsere Vor-
stellung einer solidarischen und 
gerechten Gesellschaft unverzicht-
bar. Sie helfen, dass Beschäftigte 
die Vollzeit arbeiten, den Lebens-
unterhalt für sich selbst erarbeiten 
können und nicht länger auf staat-
liche Unterstützung angewiesen 
sind. Mindestlöhne stärken die 
vielen Unternehmen, die ordent-
lich entlohnen, weil dann der 
Wettbewerb über die Qualität der 
Arbeit, der Produkte oder der  

Mehr Menschen erhalten 
Mindestlöhne  
Faire Entlohnung für weitere 1,7 Millionen Beschäftigte  

 

Quelle: BMAS 

NEUES . aus Berlin 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
in dieser neuen Ausgabe meines Newsletters gibt es wieder viel Informelles, 
Hintergründiges, Wissenswertes... rund um meinen Wahlkreis und das 
politische Berlin. 
Herzlichst,  
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ckelten sich vergleichsweise 
schwach (4,3 % im selben Zeit-
raum). Die Reallohnentwicklung 
lag sogar unter der Entwicklung 
des Bruttoinlandsprodukts, da die 
Reallöhne lange gesunken sind. 
Damit wächst die Kluft zwischen 
Arm und Reich – obwohl wir in 
den vergangenen Jahren die Steu-
ern für die schwächeren Einkom-
men gesenkt und viele Schlupflö-
cher in Form von Steuersparmo-
dellen für die starken Einkommen 
geschlossen haben.  
 
Der Beteiligung der Mitarbeiter 
am eigenen Unternehmen wurde 
dabei zu lange zu wenig Beach-
tung geschenkt. Derzeit bieten ge-
rade einmal 2 % aller Unterneh-
men in Deutschland ihrer Beleg-
schaft eine Kapitalbeteiligung an; 

Ideen ausgetragen wird – und 
nicht über Dumpinglöhne, die 
gleich doppelten Schaden anrich-
ten: Bei Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, denen eine ange-
messene Entlohnung für ihre Ar-
beit vorenthalten wird; aber auch 
bei allen denjenigen, aus deren 
Steuern und Abgaben wir finan-
zieren müssen, dass der Staat – 
Bund, Länder, Gemeinden und 
Sozialversicherungsträger – diesen 
Beschäftigten unter die Arme grei-
fen muss, um ihren Lebensunter-
halt zu sichern. Auf meiner Home-
page finden Sie einige weiterfüh-
rende Überlegungen zu diesem 
Thema.  
 
Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
und das Mindestarbeitsbedingun-
gengesetz bieten die Grundlage 
für die Einführung von Mindest-
löhnen. Die Abgrenzung zwischen 
beiden Gesetzen erfolgt anhand 
des Kriteriums „Tarifbindung von 
50 Prozent". Wenn die tarifgebun-
denen Arbeitgeber eines Wirt-

schaftszweiges bundesweit oder 
regional mehr als 50 Prozent der 
in der Branche tätigen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer be-
schäftigen, gilt das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz. Liegt die Tarif-
bindung der Branche unter 50 Pro-
zent, gilt das Mindestarbeitsbedin-
gungengesetz. Mindestlöhne kön-
nen damit in jeder Branche entwe-
der auf der Grundlage des einen 
oder des anderen Gesetzes festge-
legt werden. Es bleiben keine 
„weißen Flecken".  
 
Voraussetzung für Mindestlöhne 
nach dem Entsendegesetz ist, dass 
eine Tarifvertragspartei einen An-
trag stellt, dass Löhne und Gehäl-
ter für alle Beschäftigte dieser 
Branche – also auch für ausländi-
sche Firmen in Deutschland – all-
gemeinverbindlich gelten. Im Be-
reich des Mindestarbeitsbedingun-
gengesetzes erfüllt diese Aufgabe 
ein sog. Hauptausschuss, der aus 
unabhängigen Experten besteht 
und das Erfordernis zur Festset-

zung von Mindestarbeitsbedingun-
gen feststellt. In einem Fachaus-
schuss werden dann die Mindest-
arbeitsentgelte festgelegt und 
durch eine entsprechende Rechts-
verordnung der Bundesregierung 
in Kraft gesetzt.  
 
Mindestlöhne galten bislang erst 
im Bauhauptgewerbe, im Ab-
bruchgewerbe, für Maler und La-
ckierer, für Dachdecker und Ge-
bäudereiniger, im Elektrohand-
werk und für Briefdienstleistun-
gen. Zusammen mit den neu auf-
genommenen Branchen profitieren 
faktisch rund 3,5 Millionen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern von Mindestlöhnen. Wir 
haben mit der Ausweitung von 
Mindestlöhnen und festen Lohn-
untergrenzen ein wichtiges Etap-
penziel erreicht – auch wenn der 
Weg zu gerechten Löhnen und 
Gehältern für alle Beschäftigte 
noch steil ist.   

Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz 
Beschäftigte können ihre Löhne und Gehälter durch Kapitaleinkommen ergänzen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stellen ihrem Unternehmen Kapi-
tal zur Verfügung und erhalten 
dafür im Gegenzug eine Gewinn- 
bzw. Erfolgsbeteiligung. Dies ist 
der Grundgedanke des neuen Ge-
setzes, mit dem wir einen wichti-
gen Mosaikstein in unser Leitbild 
einer gerechteren und solidari-
scheren Verteilung von Einkom-
men und Vermögen in Deutsch-
land einfügen. 
 
Dieses Kernziel sozialdemokrati-
scher Politik hat nichts von seiner 
Bedeutung verloren – im Gegen-
teil: In den vergangenen Jahren 
sind Unternehmensgewinne, Kapi-
taleinkünfte und Erträge aus Ver-
mögen sehr stark angestiegen 
(2003-2007: 37,6 %), die Ar-
beitseinkommen hingegen entwi-

eine erfolgsabhängige Gewinnbe-
teiligung gibt es lediglich in 9 % 
der Betriebe. Der große bürokrati-
sche Aufwand hat bislang insbe-
sondere kleinere und mittlere Be-
triebe von einer angemessenen 
Erfolgsbeteiligung für ihre Mitar-
beiter abgehalten, die mit ihrem 
Einsatz und ihrer qualifizierten 
Arbeit erst den Grundstein für den 
Unternehmensgewinn gelegt ha-
ben.  

Das neue Mitarbeiterkapitalbetei-
ligungsgesetz eröffnet künftig 
nicht nur die Aussicht auf eine 
gerechtere Verteilung der Unter-
nehmensgewinne. Es stärkt auch 
die Bindung der Beschäftigten an 
„ihren“ Betrieb und wirkt als zu-
sätzliche „Motivationsspritze“, da 
sie sich direkt am Gewinn und 
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 damit am wirtschaftlichen Erfolg 
des Unternehmens beteiligen kön-
nen.  
 
Jedes Unternehmen profitiert von 
einer motivierten und engagierten 
Belegschaft – und kann auf die-
sem Weg zugleich auch Eigenka-
pitalbasis und Re-Finanzierungs-
möglichkeiten verbessern. Ange-
sichts der Schwierigkeiten vieler 
Unternehmen, derzeit zinsgünsti-
ge Kredite zu erhalten, ist dies 
dringend notwendig, um die Aus-
zahlung von Löhnen und Gehäl-
tern, um betriebliche Investitionen 
oder um die Weiterführung der 
Produktion und den Erhalt von 
Arbeitsplätzen zu unterstützen. 
 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer haben zwei Möglichkei-
ten, sich mit staatlicher Förderung 
an Unternehmen zu beteiligen: Im 
Rahmen des V. Vermögensbil-
dungsgesetzes verbessern wir die 
staatliche Förderung deutlich und 
erweitern den Kreis der Förderbe-
rechtigten. Davon profitieren ins-
besondere Beschäftigte mit gerin-
gem oder mittlerem Einkommen. 
Die Arbeitnehmersparzulage 
für Vermögenswirksame 
Leistungen (VL), die in be-
triebliche Beteiligungen oder 
spezielle Fonds fließen, steigt von 
18 % auf 20 %. Die Einkommens-
grenze, bis zu der die Sparzulage 
gezahlt wird, wird von 17.900 € 
auf 20.000 €, bei Verheirateten 
von 35.800 € auf 40.000 € ange-
hoben. Die Obergrenze für die 

Berechnungsbeispiel:  
Bei einem tatsächlichen Wert der Kapital-
beteiligung von 500 € und einer Eigen-
leistung des Mitarbeiters von 230 € be-
trägt der Firmenzuschuss – damit der 
geldwerte Vorteil – 270 €. Dieser ist nach 
geltendem Recht nicht voll steuer- und 
abgabenfrei, da er über 135 € liegt und 
auch mehr als die Hälfte des Werts der 
Kapitalbeteiligung (250 €) ausmacht. 
Nach der neuen Regelung ist der Vorteil 
vollständig steuerfrei, da der Vorteil we-
niger als 360 € Wert ist und es auf die 
Hälfte des Beteiligungswertes nicht mehr 
ankommt.  

Berechnungsbeispiel:  
Wenn ein Arbeitnehmer maximal 400 € 
pro Jahr aufwendet und zur Beteiligung 
an seinem Unternehmen oder dem Mitar-
beiterbeteiligungsfonds nutzt, so erhält er 
– wenn sein Einkommen die Einkom-
mensgrenze nicht übersteigt – künftig 
eine Zulage des Staates in Höhe von 20 
Prozent, maximal also 80 €. Aus 400 € 
werden also durch die öffentliche Förde-
rung 480 €. 

Wir fördern die betriebliche Mit-
arbeiterkapitalbeteiligung auch im 
Einkommensteuerrecht. Dies 
funktioniert folgendermaßen: Un-
ternehmen können ihren Mitarbei-
tern Beteiligungen verbilligt oder 
kostenlos überlassen. Der Unter-
schied zwischen dem tatsächli-
chen Wert und diesem Kaufwert 
einer Beteiligung stellt einen sog. 
geldwerten Vorteil dar. Dieser 
Vorteil unterliegt der Einkom-
mensteuer und ist sozialversiche-
rungspflichtig – eigentlich. Denn 
es gibt einen Steuerfreibetrag, den 
wir von 135 € auf 360 € deutlich 
anheben.  
 
Außerdem fällt die Kappungs-
grenze weg, nach der die Vorteile 
aus der Beteiligung nur steuerfrei 
zu stellen sind, soweit sie die 
Hälfte des Wertes der Beteiligung 
nicht überschreiten. Ein Berech-
nungsbeispiel kann die Förderwir-
kung dieser Regelung verdeutli-
chen:   

Die großzügige Förderung gibt es 
nur unter der Voraussetzung, dass 
das Unternehmen die Vermögens-
beteiligung freiwillig und zusätz-
lich gewährt; sie darf also weder 
ein Anspruch des Beschäftigten 
noch ein tariflicher oder vertragli-
cher Teil seines Arbeitslohns sein 
oder mit anderen Ansprüchen der 
Beschäftigten verrechnet werden. 
 

Diese Regelung ist wichtig, denn 
damit verhindern wir eine Schwä-
chung der betrieblichen Altersvor-
sorge. Wir stellen außerdem si-
cher, dass die Finanzierung nicht 
zulasten der Entgeltumwandlung 
und damit eines Lohnbestandteils 
geht, auf den die Beschäftigten 
einen Rentenanspruch haben.  
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können diese staatlichen Förderin-
strumente auch in Anspruch neh-
men, wenn sie ihr Kapital einem 
sog. Mitarbeiterbeteiligungs-
Sondervermögen anvertrauen.  
 
Diese neue Fondsklasse ist für 
Arbeitnehmer von Unternehmen 
gedacht, die ihren Beschäftigten 
freiwillige Kapitalbeteiligungen 
oder Wertpapiere anbieten. Die 
Mitarbeiterfonds müssen nach 
zwei Jahren mindestens 60 % ih-
res Anlagevermögens in solche 
Unternehmen investieren, deren 
Arbeitnehmer sich am Fonds 
beteiligen. Auf diesem Weg kön-
nen sich die Beschäftigten indirekt 
an mehreren Unternehmen, etwa 
aus einer Branche, beteiligen.  
 
Das Kapital der Anleger, sprich 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, ist vom übrigen Vermögen 
der Kapitalanlagegesellschaft ge-
trennt. Es ist damit im Falle einer 
Insolvenz des Unternehmens ge-
schützt. Fondsanteile können auch 
nach Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen gehalten werden. Wenn 
die Investmentanteile zurückgege-
ben oder verkauft werden, unter-
liegen die Gewinne des Anlegers 
nur dann der Abgeltungsteuer, 
wenn sie nach dem 31. Dezember 
2008 erworben wurden.  
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Am 18. Dezember 2008 haben wir 
das Krankenhausfinanzierungsre-
formgesetz (KHRG) nach intensi-
ven Beratungen beschlossen.  
 
Für die Krankenhäuser stehen im 
Jahr 2009 zusätzliche Finanzmit-
tel in Höhe von 3,55 Mrd. Euro 
zur Verfügung. Dies konnte gegen 
den Widerstand von Teilen der 
Unionsfraktion und des Kanzler-
amtes durchgesetzt werden. Unser 
Koalitionspartner wollte den Häu-
sern nicht mehr als 1,5 Mrd. Euro 
zugestehen, was unzureichend 
gewesen wäre. Durch die Reform 
wollen wir sicherstellen, dass die 
Mittel, die im Gesundheitssystem 
zur Verfügung stehen, effektiver 
eingesetzt werden.  
 
Die Situation hat sich zugespitzt, 
weil u.a. nach altem Recht die 
gestiegenen Personal- und Sach-
kosten nicht auf die von den Kran-
kenkassen und Krankenversiche-
rungen finanzierten Fallpauscha-
len nicht umgelegt werden konn-
ten. Zusätzlich sorgten die ausge-
handelten Tariflohnsteigerungen 
für erheblichen für Druck auf die 
Budgets der Krankenhäuser. Die 
Länder sind zudem ihren Ver-
pflichtungen zur Finanzierung von 
Krankenhausinvestitionen nicht in 
ausreichendem Umfang nachge-
kommen. Seit 1972 teilen sich 
Bund und Länder die Finanzie-
rung. Die Investitionskosten bei-
spielsweise für Baumaßnahmen 
sind von den Ländern zu tragen, 
die Kosten für die Behandlung 
und Pflege werden von den Kran-
kenkassen aufgebracht, für deren 
Rahmenbedingungen der Bund 
zuständig ist. 
 

In einigen Fällen haben Kranken-
häuser in der Vergangenheit not-
wendige Investitionen zweckwid-
rig aus den Geldern für die Patien-

Reform der Krankenhausfinanzierung  
Krankenhäuser erhalten 2009 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 3,55 Mrd. Euro 

tenversorgung bezahlt. Dies führte 
zwangsläufig zu einem verschärf-
ten Abbau von Pflegepersonal, zur 
Überbelastung der verbleibenden 
Pflegekräfte und zu einer Gefähr-
dung der Qualität der pflegeri-
schen Versorgung.  

 
Uns ist bekannt, dass in den letz-
ten 10 Jahren rd. 50.000 Pflege-
stellen abgebaut worden sind. 
Gleichzeitig hat die Belastung des 
Pflegepersonals durch medizini-
sche und technische Entwicklun-
gen, Arbeitsverdichtung, demogra-
fische Veränderungen sowie stei-
gende Versorgungsintensität zuge-
nommen. Beispielsweise ist die 
Fallzahl im Krankenhaus innerhalb 
von sieben Jahren, zwischen 2000 
bis 2006, pro Pflegestelle um acht 
Prozent gestiegen, während die 
Zahl der Fälle pro Arzt im selben 
Zeitraum um 15 Prozent gefallen 
ist. Dass es trotz dieses Einschnitts 
nicht zu einer Abnahme der Be-
handlungsqualität gekommen ist, 
ist insbesondere auch dem großen 
Einsatz der Beschäftigten in den 
Krankenhäusern zu verdanken.  
Es konnte ein gelungener Kompro-
miss gefunden werden, der einer-
seits für die Krankenhäuser die 
gemachten Zusagen einhält, die 
versprochenen Finanzmittel flie-
ßen lässt und Planungssicherheit 

verschafft; andererseits für die 
Krankenkassen und die Bei-
tragszahler die Ausgabenrisiken 
so weit wie möglich begrenzt, 
so dass die bei der Kalkulation 
des Beitragssatzes berücksich-
tigten Mehrausgaben für die 
Krankenhäuser in Höhe von 
3,55 Mrd. Euro im Jahr 2009 
nicht überschritten werden. Das 
Gesetz wird am 13. Februar 
2009 abschließend vom Bun-
desrat beraten und anschließend 
in Kraft treten. Teile, insbeson-
dere die Aufhebung des Rech-
nungsabschlages in Höhe von 
0,5 % für die Versicherten der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung, werden rückwirkend zum 
1. Januar 2009 in Kraft treten, 
damit die Krankenhäuser die 
damit verbundene finanzielle 
Entlastung für das gesamte Jahr 
2009 erhalten.  

Die Krankenhäuser und Klini-
ken sind wichtiger Teil der Ge-
sundheitsversorgung und Ge-
sundheitsinfrastruktur in unse-
rem Land. Der gefundene Kom-
promiss dient dazu, dieses auch 
in Zukunft auf hohem Niveau 
sicherzustellen.  

Dieser Patient ist froh, 
dass er nach seiner erst 
vier Tage alten Nieren-

transplantation künftig nicht mehr dreimal pro Woche 
zu der aufwändigen Dialyse gehen muss. Er ist Stadt-
kämmerer und freut sich über den Besuch. 
Personen: Birgit Trierweiler Hauke, Lothar Binding, 
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Die Bundesebene hat mit diesem 
Gesetz einen wesentlichen Beitrag 
zum Erhalt und zur Weiterent-
wicklung dieses Versorgungsbe-
reiches geleistet. Wir fordern die 
Länder auf, ihrer Verantwortung 
für die Krankenhausinvestitionen 
mit einem komplementären Bei-
trag in den kommenden Monaten 
gerecht zu werden. 
 
In der schwierigen wirtschaftli-
chen Situation, die insbesondere 
für 2009 erwartet wird, ist dieses 
Gesetz mit seinen verschiedenen 
Maßnahmen zur Förderung der 
Beschäftigung in den Krankenhäu-
sern auch ein nicht zu unterschät-
zendes Instrument zur Stützung 
des Arbeitsmarktes und der Be-
schäftigung in Deutschland.  
 
Bei all diesen beabsichtigten Maß-
nahmen möchte ich besonders her-
ausstellen, dass wir von den ge-
setzlich Versicherten beauftragt 
sind, soweit dies in den Rahmen 
der bundespolitischen Entschei-
dungskompetenz fällt, möglichst 
effiziente und fürsorgliche politi-
sche Entscheidungen zu treffen. 
Zudem ist es sehr wichtig, dass die 
Unternehmen Planungssicherheit 
erhalten.  
 
Gegenwärtig ist Deutschland im 
internationalen Vergleich mit 
2.100 Krankenhäusern sehr gut 
versorgt. In einigen Ballungsräu-

men, wie beispielsweise in Essen 
und Umgebung, gibt es im Um-
kreis von 50 Kilometern 106 Kli-
niken mit zum Teil identischen 
Strukturen und Angeboten.    
 
Die Beitragszahlerinnen und Bei-
tragszahler fordern zu Recht, dass 
die Qualität und Quantität im Ge-
sundheitswesen ständig überprüft 
und ggf. weiterentwickelt wird, 
zumindest in Bereichen, in denen 
Politikerinnen und Politiker Ent-
scheidungskompetenzen besitzen.  
 
Viele Fragen gilt es immer wieder 
zu beantworten: Überversorgung 
und Unterversorgung müssen best-
möglich verhindert werden. Wel-
che Krankenhäuser sind mit wel-
cher Anzahl von Stationen in wel-
cher Entfernung notwendig. Wel-
che Einrichtung erbringt hohe 
Qualität gemäß gesetzlicher Vor-
gaben. Wer arbeitet effektiv mit 
ambulanten Strukturen zusammen 
und wer nicht. Wo wären Fusio-
nen sinnvoll. Wo bestehen in Bal-
lungsräumen identische Struktu-
ren, Angebote, die komprimiert 
werden könnten usw.  
 
Für die wirtschaftliche Lage eines 
Krankenhauses ist neben Unter-
schieden in den Personal- und 
Sachkosten sowie der Personal-
produktivität auch wichtig wie die 
Ablauf- und Aufbauorganisation 
eines Krankenhauses organisiert 

ist und ob sie kontinuierlich 
verbessert wird. 
 
Um auf die vielfach geäußerte 
Kritik an der Fusionierung von 
Häusern einzugehen: Dies ge-
schieht insbesondere in Bal-
lungsräumen, da die Stadtstaa-
ten in der Vergangenheit häufig 
nicht mehr in der Lage waren, 
die notwendigen Mittel aus dem 
Landeshaushalt zu tragen. Im 
Zuge knapper Kassen wurden 
Kliniken an freie Träger veräu-
ßert, die nach betriebswirt-
schaftlichen Kriterien handeln 
müssen.  
 
Das muss nicht zwangsläufig 
zum Nachteil der Versicherten 
sein. In der Vergangenheit ha-
ben kleine, mittlere und größere 
Krankenhausabteilungen in ei-
ner Region sich gegenseitig mit 
gleichen Angeboten Konkur-
renz gemacht und damit zum 
Teil unnötige Kosten und Bet-
tenleerstand verursacht.  Mit 
der Komprimierung können 
Kompetenzen gestärkt werden.  
 
Die erforderlichen Mindestzah-
len, die sogenannten „good 
practice“ für bestimmte Be-
handlungen werden erreicht. 
Die weitere Umsetzung der In-
tegrierten Versorgung ist unab-
dingbar. 
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Rund 500 Kommunalpolitiker 
waren am 28. Januar 2009 der 
Einladung des SPD-Fraktions-
vorsitzenden Dr. Peter Struck 
nach Berlin gefolgt und disku-
tierten – u.a. mit dem SPD-
Kanzlerkandidaten Frank-
Walter Steinmeier, mit Bundes-
finanzminister Steinbrück und 
Bundesverkehrsminister Tie-
fensee – das kommunalpoliti-
sche Investitionsprogramm. Der 
Wahlkreis Heidelberg-
Weinheim war durch die Hei-
delberger Stadträtin Lore Vogel 
und ihre Weinheimer Kollegin 
Stella Kirgiane-Efremidis gut 
vertreten. 
 
Bund und Länder haben sich im 
Rahmen des Konjunkturpakets 
II darauf verständigt, dass von 
den gemeinsam zur Verfügung 
gestellten 13,3 Milliarden € die 
Kommunen mindestens 70 % 
erhalten. Die übrigen 30 Pro-
zent können die Länder für ihre 
Investitionen, zum Beispiel in 
Forschung und Hochschule, 
nutzen. In Baden-Württemberg 
stehen den Städten und Ge-
meinden somit insgesamt 1,45 
Mrd. € zur Verfügung. Dieses 
Geld müssen wir sinnvoll und 
nachhaltig einsetzen, um Ar-
beitsplätze und Betriebe zu er-
halten und in Bildung und Um-
weltschutz zu investieren. 
 
Bei einer ersten Investitions-
konferenz am 26.Januar haben 
die Heidelberger Gemeinderäte 
zusammen mit Stadtkämmerer 

Hans-Jürgen Heiß erste Ideen ent-
wickelt. Gemeinsam mit dem Vor-
sitzenden der SPD-Landtags-
fraktion Claus Schmiedel habe ich 
bei einem Gespräch mit Hand-
werksmeistern aus Weinheim und 
Vertretern der Industrie- und Han-
delskammer diesen Faden weiter-
gesponnen und darauf hingewie-
sen, dass der Löwenanteil dieses 
Geldes in Höhe von 1,1 Mrd. € in 
die Bildungsinfrastruktur fließen 
muss. Dazu gehören insbesondere 
die energetische Sanierung von 
Schulen und Kitas sowie deren 
Ausstattung mit Computern oder 
neue Inneneinrichtungen. Mit den 
restlichen 300 Mio. € kann die 
dringend notwendige Sanierung 
von Krankenhäusern in Angriff 
genommen werden. 
 
Das kommunale Investitionspaket 
ist ein Hebel, den wir entschlossen 
einsetzen müssen, um Arbeitsplät-

ze zu sichern und dringend not-
wendige Investitionen zu täti-
gen. Unsere Überlegungen bie-
ten dafür einen guten Ansatz-
punkt.  
 
Ich hoffe, dass wir bei der 
Kommunalen Investitionskon-
ferenz Rhein-Neckar in Edin-
gen am 16. Februar dabei einen 
guten Schritt vorankommen, um  
konkrete Projekte voranzutrei-
ben.  
 
Der Ball liegt nun im Feld der 
baden-württembergischen Lan-
desregierung, die zügig die nö-
tigen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Verwaltungsvor-
schriften für die Kommunen 
schaffen muss, um die Investiti-
onsmittel an die Städte und Ge-
meinden in vollem Umfang 
weiterzuleiten.  
 
 

Investitionspaket für Städte und Gemeinden  
Kommunalpolitische Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion gibt Anstöße für 
Investitionen  

 

Gemeinderäte und Stadtkämmerer Heiß bei der Investitions-
konferenz am 26.Januar 


